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VEditorial

GesR – ohne Grenzen ...

Das Bundessozialgericht entscheidet über Honorarrückforderungen im Hinblick auf eine vermeintlich unzu-
lässige Gestaltung einer vertragsärztlich tätigen Berufs ausübungsgemeinschaft (BSG, GesR 2010, 615). Ist das 
Vertragsarztrecht? – wohl zu bejahen, wie schon der unmittelbare Streitgegenstand und auch der Spruchkörper 
deutlich machen. Ist das ärztliches Gesellschaftsrecht? – wohl schwer zu verneinen! Wer mit der Gestaltung von 
Berufsausübungsgemeinschaften befasst war, kommt an der Entscheidung des BSG nicht vorbei. Ist das ärztliches 
Berufsrecht? – sicher, denn dort sind die allgemeinen Grundlagen dargelegt. Wie aber rubrizieren? 

Ein Strafsenat des BGH entscheidet über Anforderungen an die Aufklärung (BGH, GesR 2010, 237). Das ist 
Arztstrafrecht, sicherlich aber auch für den Haftungs rechtler (wenngleich kein Arzthaftungsrecht darstellend) rele-
vant. 

Könnten von Nicht-Ärzten betriebene Medizinische Versorgungszentren dem Bereich „Ärztliches Gesellschaftsrecht“ 
zugerechnet werden? – dogmatisch kaum, denn Gesell schafter sind hier gerade keine Ärzte. Gleichwohl können 
solche Gestaltungs maßstäbe für Medizinische Versorgungszentren auch im ärztlichen Gesell schaftsrecht (überaus) 
maßgeblich sein. 

Immer wieder stehen Herausgeber und Redaktion vor der Frage, wie Entscheidun gen zu rubrizieren sind. Verfährt 
man „streng dogmatisch“, ist das juristisch korrekt – kann aber für den Praktiker dazu führen, dass er die ent-
sprechende Rubrik gar nicht liest. Orientiert man sich hingegen an den (für möglich erachteten) Interessen der 
Rechtspraxis, kommt von dogmatischer Seite zu Recht der Hinweis auf eine juristisch „fehlerhafte“ Einstufung. 
Gesundheits-, Medizin- und Arztrecht sind „Querschnitts fächer“; sie können schon nicht – gleichsam starr – den 
Gebieten von Zivilrecht, öffent lichem Recht, Sozialrecht (sofern nicht schon wieder zum öffentlichen Recht gehörig), 
Strafrecht, Arbeitsrecht etc. zugeordnet werden. Vielmehr sind die Frage stellungen regelmäßig überschneidend. Aus 
unserer Sicht macht das übrigens den besonderen juristischen Reiz dieses Fachgebiets aus! 

Was aber tun im Hinblick auf die Zuordnung zu Rubriken? Da die Zuordnung in vie len Fällen nur falsch sein kann – 
siehe oben – wollen wir sie in Zukunft nicht weiter führen: Wir werden – beginnend mit diesem Heft – auf Rubriken 
verzichten! 

Das bedeutet allerdings nicht, dass Aufsätze oder Rechtsprechung wahllos aneinan der gereiht werden. Wir werden 
uns auch in Zukunft bemühen, hier jeweils inhalt liche Zusammenhänge herzustellen. Das kann allerdings auch dazu 
führen, dass die Entscheidung eines AG in einem Heft vor BSG oder gar BVerfG abgedruckt wird; ebenso ist es denk-
bar, dass die Entscheidung des SG vor Abdruck von BVerwG- oder BGH-Entscheidungen erfolgt.

Wertungen sind damit von keiner Seite verbunden! 

Weiterhin viel Freude beim Lesen (und einen hohen Nutzen für die jeweilige berufl  iche Tätigkeit) wünschen Ihnen 
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